
Wegleitung zur Protokollführung
Nach § 68 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) ist über die Verhandlungen jeder Gemeinde-behörde ein separates Protokoll zu führen. Bei der Protokollführung ist Folgendes zu beachten:

	Absenzen
	An der Sitzung nicht anwesende Behördenmitglieder sind namentlich aufzuführen, wobei der Grund ihrer Abwesenheit zu protokollieren ist.



	Anträge
	Anträge einzelner Mitglieder oder Minderheiten sind nur auf deren Verlangen ins Protokoll aufzunehmen, dürfen aber in Protokollauszügen nicht erscheinen.



	Archivierung
	Das Protokoll ist zusammen mit Stichwortregister (Inhaltsverzeichnis) nach gut überschaubaren Zeiträumen einzubinden, ins Archivverzeichnis aufzunehmen und – wie auch die Akten – im Archiv aufzubewahren. Fragen zur Archivierung beantwortet das Staatsarchiv.



	Auflage
	Das Protokoll ist vor der nächsten Sitzung für die Mitglieder zur Einsichtnahme aufzulegen.



	Ausstand
	Die Ausstandspflicht gemäss § 5a VRG gilt sowohl für die Beratung als auch für die Beschlussfassung. Der Name der betreffenden Person, der Ausstandsgrund und das entsprechende Geschäft sind im Protokoll festzuhalten.



	Auszüge
	Es wird empfohlen, für Mitteilungen den Schriftsatz aus dem Protokoll zu verwenden.



	Berichtigung
	Berichtigungen sind an der nächsten Sitzung zu protokollieren. Die Urfassung darf nicht geändert werden. Es ist dort lediglich auf die Seite mit dem richtigen Text zu verweisen. Protokollauszüge sind in der berichtigten Fassung auszufertigen.



	Datum
	Auf jeder Protokollseite ist das Datum der Sitzung anzuführen.



	Genehmigung
	An jeder Sitzung ist das Protokoll über die vorausgegangene Sitzung sowie über die in der Zwischenzeit getroffenen Zirkularbeschlüsse und Präsidialverfügungen zu genehmigen. Die Genehmigung – und allfällige Berichtigungen – sind im Protokoll zu vermerken.



	Inhalt
	Sämtliche Verhandlungen, Beschlüsse und auf Verlangen die Anträge einzelner Mitglieder oder Minderheiten sind zu protokollieren. Auch Präsidialverfügungen und Zirkularbeschlüsse sind unter ihrem Datum ins Protokoll aufzunehmen.



	Kopien
	Vom generellen Versand von Protokollkopien an die einzelnen         Behördenmitglieder ist abzusehen (Schweigepflicht gemäss § 71 GG).



	Nummerierung
	Die Protokollseiten sind bis zum Abschluss eines Protokollbandes fortlaufend durchzunummerieren.



	Sachverständige
	Sachverständige können zur Beratung beigezogen werden. Der/die Vorsitzende hat sie zu Beginn über ihre Stellung, Ausstands- und Schweigepflicht zu unterrichten, was im Protokoll festzuhalten ist.



	Schweigepflicht
	Wer Dritten widerrechtlich Gelegenheit gibt, Protokolle und Akten, zuhause, am Aufbewahrungsort bzw. beim Vernichten einzusehen, hat mit Strafe und vermögensrechtlichen Folgen zu rechnen. Dies gilt auch nach dem Rücktritt aus der Behörde!



	Stichwortregister
	Zu jedem Protokollband gehört ein auf dem Registraturplan aufbauendes, laufend nachgeführtes Stichwortregister (Inhaltsverzeichnis, Verknüpfung Protokoll-Aktenablage).



	Stimmenverhältnis
	Auf die Angabe des Stimmenverhältnisses bei der Beschlussfassung ist zu verzichten.



	Teilnehmende
	Die an der Sitzung Teilnehmenden sind ihrer Funktion entsprechend namentlich aufzuführen. Es ist anzugeben, wer die Sitzung leitet und wer das Protokoll führt.



	Titel
	Jedes Geschäft ist mit einem Titel oder Randtitel zu versehen, der auf das Geschäfts- und Schlagwortverzeichnis abgestimmt ist.



	Unterschrift
	Jedes Protokoll ist vom Verfasser/der Verfasserin zu unterzeichnen.
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